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Leitende Fragen
● Wie ist die Schweiz 1888 dazu gekommen, ein 

Patentsystem einzuführen?
● Wie gliederte sich dieses erste Patentsystem in 

die Schweizer Wirtschaft der Zeit ein?



  

Benutzte Archive
● Schweizerisches 

Bundesarchiv
● Deutsches Bundesarchiv
● Kantonsarchive



  

Archive
● Vorort-Archiv
● Verein schweizerischer 

Maschinenindustrieller
● VSP
● SIIJ
● Firmen: MFO, Escher Wyss, 



  

Online: historicalpatents.ch
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– Epilog: Die Änderung des Patentgesetzes (1907)



  

Die Einführung
eines Patentgesetzes



  



  

«Druck» von «aussen»?
«Zweifellos ist unser neutrales Land ein besserer 
Boden für ein solches Büro als einer der grossen 
europäischen Staaten. In der Schweiz wird es sehr 
wahrscheinlich zur Entwicklung des gewerblichen 
Rechtsschutzes kommen, wenn dem Schweiz den 
Sitz des Büros zugestanden wird.»

− Bundesrat Numa Droz, November 1880



  

Hauptmerkmale des Gesetzes
● Erfindungen müssen durch Modelle dargestellt 

werden
● Offen für ausländische Bewerber
● Gewisses Misstrauen: Auswirkungen der 

Patente auf Wirtschaft und Technik



  

Die Ausrichtung
des Patentsystems



  



  

Patente, die über das 10. Jahr bestehen:
< 5 % > 10 %

einmalig wiederholt
Gewerbe Grosse Unternehmen

Alltagsgegenstände Maschinen und 
Elektrotechnik

Ein gespaltenes System



  



  

Der Patentvertretungsmarkt

1890 1900 1910

Anzahl Patente 1277 2196 3965
Anzahl Vertreter 33 25 78
VSP + C. Hanslin 78,9% 81,3% 61,8%
Andere Vertreter 10,3% 14,8% 32,4%

Patente ohne Vertretung 10,8% 3,9% 5,8%



  



  



  

gegen «Gewissenlose Patentanwälte»

«Häufig kommt es vor, dass Erfinder durch 
gewissenlose Patentanwälte, welche diesen 
durch sogenannte «Erfinderprobleme» den «Weg 
zum Reichtum» zeigen wollen, die den Erfinder 
aber nur als Mittel benutzen, um selber reich zu 
werden, schändlich ausgebeutet werden.»



  

Patentverwertung durch den Verband?



  

Patentverwertung durch den Verband?
«Diese interessante, von Herrn Kollegen Blum 

angeregte Idee wird angesichts der 
Schwierigkeit ihrer Durchführung vorläufig den 
Verbandsmitgliedern zur reiflichen Ueberlegung 
empfohlen.»



  



  

Vollziehungsverordnung (1893)
«Art. 7. Die durch Zeichnungen vervollständigte Beschreibung 
der Erfindung muß der Bedingung, daß deren Gegenstand 
durch ein Modell darstellbar sein muß, Rechnung tragen, die 
Einheit der Erfindung wahren, deren Tragweite unzweideutig 
klarlegen und überdies so gehalten sein, daß ein Fachmann 
den Erfindungsgegenstand danach ausführen könnte.
Am Schluß der Beschreibung sind die wesentlichen Merkmale 
der Erfindung gedrängt darzulegen (Patentansprüche).»



  

«wesentliche Nachteile»
«Dadurch soll dem redlichen Konkurrenten ermöglicht 
werden, von sich aus die Grenzen zu erkennen, welche 
seinem Schaffen durch ein Patent gesetzt werden. Es 
haben ja die Erfindungspatente neben den 
unbestrittenen überwiegenden Vorteilen für die 
Entwicklung der Industrie, infolge der Fesseln, welche sie 
der Konkurrenz anlegen, auch wesentliche Nachteile.»

− Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung über den Entwurf 
eines Bundesgesetzes, betreffend die Erfindungspatente (Vom 17. Juli 1906.)



  

Keine breite Auslegung der Patente

● Nicht formalisierte Auslegung führt nicht 
zwingend zu einem breiten Schutz

● Vor 1914 keine «Pioniererfindungen»
● Patente als «Monopole»



  

Patente als Beschränkungen
«Es dürfte nun dem Kläger allerdings in diesem Sinne ein 
Interesse an der Nichtigerklärung des Patentes zugestanden 
werden, insofern als letzteres, als ein Privatmonopol, in 
gewissem Maße eine Beschränkung des Rechtes auf freie 
Ausübung jedes an sich erlaubten Gewerbes bedeutet, 
welches Recht […] aus der in Art. 31 der Bundesverfassung 
gewährleisteten Gewerbefreiheit fließt.»

− Handelsgericht Zürich, 30. Januar 1891, Passavant-Iselin ca. Paul von 
Kristoffovitsch in Paris



  

Fazit
● Internationale Ausrichtung
● Wenig Erfolg für weniger bemittelte Erfinder
● Misstrauen: Patente als Monopole, Schranken



  



  

Les débuts du système 
suisse des brevets 
d’invention (1873-1914), 
Neuchâtel, Éditions Alphil-
Presses universitaires 
suisses, 2022.

www.alphil.com 
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